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Junge Erwachsene in Ausbildung: 
Wann bezahlt die Sozialhilfe?

Junge Erwachsene, die eine Erstausbildung machen, werden nur dann von der Sozialhilfe 
unterstützt, wenn das Familienbudget einen Fehlbetrag aufweist. 

Frage
Eine junge Frau stellt Antrag auf wirtschaftliche Sozial-
hilfe. Sie absolviert eine Erstausbildung als Bäckerin. 
Der Lehrlingslohn und die Ausbildungszulagen decken 
ihren Lebensunterhalt nicht. Ihr Antrag auf Stipendien 
wurde abgelehnt. Als einziges Kind wohnt sie noch bei 
den Eltern. Der Vater ist voll erwerbstätig, die Mutter ar-
beitslos und auf Stellensuche.

Wird das SKOS-Budget für die dreiköpfige Familie 
gemeinsam erstellt, ergibt sich ein Überschuss von 340 
Franken. Wenn aber für die Tochter ein eigenes Budget 
erstellt und ihr nebst Lohn und Ausbildungszulagen ein 
Elternbeitrag eingerechnet wird, hätte die Tochter einen 
ergänzenden Sozialhilfeanspruch.

Ist es korrekt, den Antrag der jungen Frau abzuleh-
nen, weil die Eltern nicht bedürftig sind?

Grundlage
« Bei jungen Erwachsenen, die sich in Erstausbildung be-
finden, ist dem Einbezug der Eltern erste Priorität beizu-
messen. Die Eltern haben dem Kind eine angemessene, 
seinen Fähigkeiten und Neigungen so weit als möglich 
entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung 
zu verschaffen (Art. 302 Abs. 2 ZGB). Zumutbar ist, für 
den Unterhalt des Kindes und die Kosten einer angemes-
senen Erstausbildung aufzukommen (Art. 276 Abs. 1 
ZGB). Diese Unterhaltspflicht besteht auch dann, wenn 
sich junge mündige Personen noch in Ausbildung befin-
den oder wenn sie ohne angemessene Ausbildung sind 
(Art. 277 Abs. 2 ZGB). 

Junge Erwachsene in Ausbildung werden demnach in 
denjenigen Fällen unterstützt, in denen die Eltern selbst 
bedürftig sind, den notwendigen Unterhalt – allenfalls 
auch in Kombination mit Stipendien – nicht leisten 
können oder nicht bereit sind, ihrer Unterhaltspflicht 
nachzukommen. Im letztgenannten Fall hat die Unter-
stützung bevorschussenden Charakter » (SKOS-Richt-
linien, H.11). Jungen Erwachsenen in Erstausbildung 
wird also dann Sozialhilfe ausgerichtet, wenn die Eltern 
selber bedürftig sind – also Sozialhilfe beziehen – oder 
den Unterhalt nicht leisten können.

Wohnen junge Erwachsene in Erstausbildung bei den 
Eltern, besteht nur dann ein Sozialhilfeanspruch, wenn 
auch die Eltern auf Unterstützung angewiesen sind. Zur 
Prüfung der Bedürftigkeit wird zuerst ein gemeinsames 
Budget erstellt (vgl. ZESO 4/2006, S.19 « Wie wird der 

Lehrlingslohn im Budget der Mutter angerechnet? »). 
Ist die Bedürftigkeit der Familie gegeben, so werden in 
einem zweiten Schritt die Budgets getrennt. Ein allfäl-
liger Überschuss des Elternbudgets ist bei den jungen 
Erwachsenen als Unterhaltsbeitrag anzurechnen. 

Bei jungen Erwachsenen in Erstausbildung, die 
nicht bei den Eltern oder einem Elternteil leben, wird 
als Voraussetzung für die Unterstützung nicht auf die 
Bedürftigkeit der Eltern abgestützt. Es wird deren Un-
terhaltsbeitrag nach F.3.3 und H.3 (SKOS-Richtlinien) 
berechnet. Deckt dieser zusammen mit Lehrlingslohn 
und Stipendien den Lebensunterhalt der jungen Er-
wachsenen nicht, so besteht Anspruch auf wirtschaft-
liche Sozialhilfe. Der Bedarf wird entsprechend den Aus-
führungen in der Praxishilfe H.11 berechnet.

Wohnen junge Erwachsene grundsätzlich noch bei 
den Eltern, halten sich aber zu Ausbildungszwecken 
werktags in einem Internat oder Studentenheim auf, 
dann ist zur Prüfung des Unterstützungsanspruchs 
ebenfalls zuerst ein gemeinsames Familienbudget zu er-
stellen. In diesem sind die Kosten für den Internatsauf-
enthalt oder fürs Studentenheim zu berücksichtigen.

Antwort
Bei der vorliegenden Konstellation – junge Erwachsene 
lebt bei den Eltern – ist die Unterstützung für die Toch-
ter abzulehnen. Die Eltern sind nicht bedürftig und kön-
nen mit ihrem Einkommen den Fehlbetrag der Tochter 
decken. � 
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praxis
Die Rubrik « Praxis » beantwortet Fragen der Sozialhilfe
praxis. SKOS-Mitglieder haben die Möglichkeit, konkrete 
Fragen an die SKOS-Line zu richten (www.skos.ch, ein-
loggen ins Intranet, Rubrik Beratung wählen). Ihre Fragen 
werden von Fachpersonen beantwortet, und ausgewählte 
Beispiele werden in der ZESO publiziert.


